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1. PLANUNGSANLAS S··: 

Mit der Aufstellung des vorliegenden BebauuQgsplanes soll dem erheblichen 

und drin~enden Bedarf von BaugrundstUcken fUr den familiengerechten Wohn-

bau entsprochen werden, sowie eine qualifipierte planungsrechtliche' Regelung 

der bebauten GrundstUcke erreicht werden. 

2. VORBEREITENDE RAULEITPLANUNG 

1 
.~, 
·1 

Die im Bebauungsplan ausgewiesene Art d~r ba\l~i~hen Nutzung entspricht 

den Darstellungen im Flächennutzungsplan 4es'Nachbarschaftsverbandes Reut-

lipgen - Tübingen. 

3. BESTEHE~PE RECHTSVERHÄLTNlSSE 

Der v,Qm Pl.;mgebiet umfaßte Bereich schI ießt inl W~sten an den Bep9.uungs-

- l?lan lISeestraße-Seedamm"·vom 12.12.1974 a,n. 

Mit dem .vorliegenden Be,q.~~,\u~n.gsplan ~il:ß ~i~l ,.~lei~er Teil "nicht über-

planter Innenbereichll nä~h § 34 BBauG (Lustnauer Straße) und im übrigen 

"Außenbereichrl nach § 35 BBauG in einen ·qlialifizierten Bebauungsplan ein-

be.zogen. 

Die im Ortsbauplan festgesetzten Baulinien· vom 10.4.1873, 1901, 25.6.1924 

und 20.11.1937 werden mit Xnkrafttreten dieses Bebauungsplanes aufgehoben. 

4. PLANBEREICH 

per Planbeieich umfaßt eine Fläche von ca. 2,4 ha. 

Davon sincJ: 

Wohnbauland 

VeTkehrsfläc:he 

ca. 2 j 27 ha 

. ca. 0,13 ha 

5. STÄDTEBAULICHE;ZIELVORSTELLUNGEN 

Der Bereich llWei,her J"(zwi~ch~n H~iherstraße - LU$tnauer Straße ~ Am Seedamm) 

ist entlang der Straßen ~um überwiegenden Teil bebaut.· Die vorh.;a.nde.ne 

Baustruktur weist Einfamilienhäuser auf. Es erscheint sinnvoll, aiese Struk-

tur für die noch nicht überbaute Fläche zu übernehmen 

6.. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Der Planbereich wird als "Allgemeines lVohngebiet" a.LH>ge~lTiesen. 
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7. ~~S~ DER :~AULICHE~ ~gJ~UN9 
." " -. . J" ":-. 
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Das Baugeb:tet soll', wie eingängs ausgeführt, deIn dringenden Bedarf an -Ein-

f~mil ienhäu'ser abhelfen. Dementsprechend sind die Nutzungswerte und son$t igen 

Fests:~tzu~gen g,etroffen: 
l ,.' .1 

Für die .beha].lten- Grundstücke e-ntlang der .Lu$t,nauer St'raBe sin& -2 Vollge-

schosse mit einem ausbaubaren geneigten Da.ch' vorge~ehen·. Die Nutzlingswerte 

we-f4en~:~'utit GRZ (Grundfläj:henzah~) = 0,3 'und GFZ (Ge.schoß:f;}-ächenzahl)-.= 0,75 

festgelegt. 

Für die 'nicht überbaute Fläche südlich der \i1eihe"~:'straße ist ei.J\..~911.geschoß 
~.. - J 1" 

mit a~~qaubar~m geneigte~ Dac~ vorgesehen. Um zu vermeiden, daß Baugesell-

$ohaf~en '{DE;Q.reJ,'e Grundstücke aufkaufen und :Mehrfa11).ilienhäti..per errichten, 

sind ·n1,J.r Eitl~E;l-' ut).d--DoJ?.I)e_~h.äll:set' ,bis ~ti e.i1i~r .. iI'!1axima1en :Geb~i1~et:iief~ (Haupt-

1;>aqkörper) vOJ;1 12;,,5 ·;m ~,owte. 2WQhnungen-,pl;o:"'GI~öäude 'zulä$~ig~:) 

Die Nutz~ng$we~te werßen mit GRZ (Grundflächenzahl) =.0,3 und GFZ (Ge.schoß-

fläq'b.enzahl) :::;- 0,6 festgelegt. ;. 

ln einem Teilbereich südiich der Erschließungsstraße werden aufgrund der 

v~rharide'nen '.1. iegenschaf'tlichen Verhältnisse die Nutzungsw~~~e mit GRZ"I (Gr-und-

flächenzahl)""O,4 und GFZ (Geschoßflächenz~ltl) = 0,8 festgelegt.' 

Insgesamt können durch den Bebauungsplan 20 Einzelhäuser und 3 pappelhäuser 

neu erschlo$sen werden. 
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u.) 8. GESTALtUNG 

Die vorhandene Baustruktur im Planbereich und der näheren Umgebung weist 

ausschl~eßlich Ein~elhäuser auf. Diese Strukt~r soll im wesentlichen beibe-

halten werden. In der Bürgerbete1ligung wurde dieses Planz bestätigt. 

Zur Einbindun~ d~r Bebau~ .. mg in das Ortsbild 'vurden fü~' die noch nicht über-

bauten Vläch~n einge~cho$sige Gebäude mit Satteldächern (Dachneigung 28 - 38°) 

festgeset~t. 

9. VE~EHR~ERSGHLIESSUNG 

Das Baugebiet wird durch die Fortführung der bereits teilweise vorhandenen 

Straße zwj.sc];1en Am Seedamm und Weiherstraße erschlossen. Die Straße ist 

mit 5,50 m' Breite und einseitigem Gehweg mit 1~56 m an der Südseite ausge-

wiesen. 
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Die zweite Bauzeile der geplanten Bebauun~ muß' über' private zui'~hrts­

lilege verk~hrli~h und mit den VE;.J;_- und Entsorgungsleitungen ers~hlosse!\ 

werden. 

Die vorhandene Baulücke aIl der Lus tnS\ler Straße - muß wegen de'i- vbr-handenen 

Stützmauer entlang der Lustnauer Straße über. 

p-traße f,.8 e-rschlo s sen \verdeu. . 

Im Bebq'Jungsplan gind ents.prechende Geh..,.., Fahr-:·:uhd Leitun-gste'chte, . .,-ausge-

W1esen. ,', 

16. BODENORDNENDE HASSN.AHMEN 

.Das Bauge"Q t $011 dur.c:;.h eine ,gesetzliche Umleguhg neu 'g,eorduel:;::}werden. 

D~r -13~Q~1l1,n)gspJ.9n --ßoll hierzu die rechtliche Grundlage bilded. - Die Um'7 

1eglJ.ng sol~ p"!::ra11el..g;um B~ba\..1.Ung9p1ark_durchgefühTt werden-; 

11. KOSTEN ; <_~'" 

Die Herst~11ung d~~ ~esamten Ersch1ießun?~~~nri~h~ung~~ 

verursachen ei~~n Kqste~aufwand '{':ln ca. 45~.qOO DM. !._. 

12. ZEITLICHE VERWIRKLICHUNG 
1.., 

Mit der Erschließung kann sobald die Mittel ~m Haushalt bereitgesiellt 

werdenl begonnen werden. 
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